
  
  

FAQ ZUM SCHÜLERTICKET 

Was kostet das Schülerticket Hessen? Wie sieht das Ticket aus? 

Das Schülerticket kostet im freien Verkauf – 
also an Verkaufsstellen von RMV, NVV und VRN 

Das Schülerticket wird als eTicket auf einer  
Chipkarte ausgegeben, die in der Regel so 
aussieht: – 398 Euro pro Jahr. Die Bestellscheine können 

online heruntergeladen werden. Alle, die ihr 
Ticket bislang voll erstattet bekommen, zahlen 
auch weiterhin nichts. 

Wer kann das Ticket kaufen? 

Daneben gibt es weitere Chipkartendesigns der 
Verbünde und der lokalen Nahverkehrsorganisa- 
tionen. Auf diesen Chipkarten kann ebenfalls ein 
Schülerticket Hessen gespeichert werden. Auf 
der ausgegebenen Chipkarte können nach Be- 
endigung der Schule/Ausbildung andere Fahr- 
scheine für den ÖPNV gespeichert werden. 

Bezugsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler 
sowie Auszubildende, die in Hessen wohnen oder 
deren Schule oder Ausbildungsstätte in Hessen 
liegt. Dazu zählen z.B. auch Volontäre oder Perso- 
nen, die den Freiwilligendienst leisten. Eine Über- 
sicht ist hier abrufbar. 

Wo gilt das neue Schülerticket? 

Der Geltungsbereich des Schülertickets entspricht 
dem des Hessentickets. Eine Übersichtskarte ist 
hier abrufbar. Mit dem Ticket kann man in ganz 
Hessen fahren sowie in mehrere angrenzende 
Gebiete, wie etwa Mainz, Eberbach und Warburg. 
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Wo kann ich das Schülerticket Hessen 
kaufen? 

Das Schülerticket Hessen kann in den 
RMV-, NVV- und VRN-Verkaufsstellen bestellt 
werden. Die Bestellscheine stehen auch 
zum Download auf www.rmv.de, www.nvv.de 
und www.vrn.de bereit. 

Welche Unterlagen benötige ich, um 
das Ticket zu kaufen? 

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die in Hes- 
sen wohnen, müssen ausschließlich ihr Alter und 
ihren Wohnort nachweisen. Sofern der Wohnort 
nicht in Hessen liegt, ist eine Schulbescheinigung 
der hessischen Schule notwendig. Ab 18 Jahren 
erfolgt der Nachweis auf dem Bestellschein durch 
die Schule/ausbildende Stelle und ist mit der 
Bestellung einzureichen. 

https://wirtschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/schuelerticket-auch-fuer-teilnehmer-von-freiwilligendiensten
https://wirtschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/schuelerticket-auch-fuer-teilnehmer-von-freiwilligendiensten
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf


  
  

Kann ich jederzeit das Ticket kaufen 
oder muss ich zu Beginn des Schuljah- 
res die Entscheidung dafür treffen? 

Das Schülerticket Hessen kann auch während 
des Schuljahres gekauft werden. Die Gültigkeit 
beginnt immer am Ersten eines Monats. Es ist 
auch dann für ein Jahr gültig. 

Kann ich das Schülerticket Hessen 
vorzeitig kündigen? 

Ja, allerdings wird bei vorzeitiger Kündigung des 
Schülerticket Hessen für jeden angefangenen 
Monat 1 / 6  des Verkaufspreises berechnet. Der 
danach verbleibende Rest wird ab einem Betrag 
von 5,00 Euro erstattet. 

Kann ich jederzeit kündigen oder 
immer zum Ende eines Monats? 

Es kann nur zum Monatsende gekündigt werden. 

Wieviel kostet das Ticket für 
Geschwisterkinder? 

Das Schülerticket kostet 398 Euro im Jahr und 
ist damit deutlich günstiger als die übrigen 
Tarifangebote. Es gibt keinen darüber 
hinausgehenden “Geschwisterbonus “. 
 

Muss ich das Ticket dort kaufen, wo 
mein Kind zur Schule geht, oder kann 
ich es am Wohnort kaufen? 

Das Schülerticket Hessen kann bei den drei 
hessischen Verkehrsverbünden (RMV, NVV, VRN) 
erworben werden. 
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Was passiert, wenn das Ticket verloren 
wird? 

Verloren gegangene Tickets werden gegen eine 
Bearbeitungsgebühr von 10 Euro ersetzt. 

Welcher Geltungsmonat ist der erste 
für dieses Jahresticket? Ist das kons- 
tant oder hängt es von der Lage der 
Sommerferien ab? 

Das Ticket kann nach der Einführung ab Beginn 
jedes Kalendermonats erworben werden und gilt 
dann jeweils ein Jahr. 

Kann das Ticket in monatlichen Raten 
bezahlt werden? 

Ja, das Ticket kann auch in zwölf Monatsraten zu 
je 33,80 Euro bezahlt werden. 

Können mit dem Ticket Fahrräder 
kostenlos mitgenommen werden? 

Die Mitnahme von Fahrrädern im RMV und NVV 
erfolgt kostenlos und richtet sich nach den jewei- 
ligen Beförderungsbedingungen. Im VRN ist die 
Mitnahme in den morgendlichen Spitzenverkehrs- 
zeiten teilweise eingeschränkt, außerdem dürfen 
Kinder unter 12 Jahren ein Fahrrad nur mitnehmen, 
wenn sie von einer volljährigen Person begleitet 
werden. 

Weitere Informationen zur Fahrradmitnahme 

RMV, NVV, VRN 

https://www.rmv.de/de/Fahrgastinfos/Unterwegs_mit/Fahrrad/31818/Fahrradmitnahme.html
https://www.rmv.de/de/Fahrgastinfos/Unterwegs_mit/Fahrrad/31818/Fahrradmitnahme.html
http://www.nvv.de/uploads/media/NVV_Befoerderungsbedingungen_2016.pdf
http://www.nvv.de/uploads/media/NVV_Befoerderungsbedingungen_2016.pdf
http://www.nvv.de/uploads/media/NVV_Befoerderungsbedingungen_2016.pdf
https://www.vrn.de/mobilitaet/fahrrad/fahrradmitnahme/index.html.


  
 

 

 

 

Wie läuft der Ticket-Übergang in andere 
Bundesländer? Ab wo brauche ich eine 
zusätzliche Fahrkarte? 

Der Geltungsbereich des Schülertickets entspricht 
dem des Hessentickets. Eine Übersichtskarte ist 
hier abrufbar. Mit dem Ticket kann man in ganz 
Hessen fahren sowie in mehrere angrenzende 
Gebiete, wie etwa Mainz, Eberbach und Warburg. 
Mit der Einbeziehung dieser Umsteigestationen 
stellen wir Übergänge in andere Verkehrsverbünde 
sicher. Wer mit einem Schülerticket Hessen über 
diesen Bereich hinaus fahren möchte, braucht eine 
zusätzliche Fahrkarte ab dem letzten Halt innerhalb 
des Geltungsbereichs des Schülertickets. 

Welche Verkehrsmittel dürfen genutzt 
werden? Auch der Fernverkehr? 

Das Schülerticket gilt in allen Verkehrsmitteln im 
Geltungsbereich (s.o.), soweit diese in die 
Angebote der Verkehrsverbünde einbezogen sind. 
Das Schülerticket Hessen gilt somit nicht in den 
Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn AG und 
von Privatbahnen (IC, EC, ICE, Locomore). Mit dem 
Ticket können Busse, S-Bahnen, Straßenbahnen, 
U-Bahnen und Regionalzüge in Hessen genutzt 
werden, außerdem Nachtbus- und Schnellbus- 
linien. Für zuschlagspflichtige Angebote fallen 
entsprechende Aufpreise an. 
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Gibt es die Möglichkeit, am 
Wochenende oder abends jemanden 
auf die Fahrkarte mitzunehmen? 

Nein. Mit dem Ticket können keine weiteren 
Personen mitgenommen werden. 

Unter welchen Umständen dürfen 
Nicht-Hessen das Ticket kaufen? 

Schüler und Auszubildende, die außerhalb Hessens 
wohnen, können das Ticket kaufen, wenn ihre 
Schule oder ihre Ausbildungsstätte in Hessen ist. 

Darf das Ticket auch erworben 
werden, wenn die Schule außerhalb 
Hessens liegt? 

Ja, alle Schülerinnen und Schüler und Auszu- 
bildenden, die in Hessen wohnen, können das 
Schülerticket Hessen erwerben, auch wenn 
die Schule oder Ausbildungsstätte außerhalb 
Hessens liegt. Der genaue Geltungsbereich des 
Tickets ist hier abrufbar. Für die Fahrt zwischen 
letztem Gültigkeitspunkt des Tickets und dem 
Fahrziel ist eine weitere Fahrkarte zu lösen. 

Welche Kinder erhalten das Ticket 
kostenlos bzw. können sich die Kosten 
erstatten lassen? 

Der Anspruch auf Kostenerstattung nach dem 
Hessischen Schulgesetz wird nicht verändert. 
Sprich: Wer die Kosten für seine Fahrkarte 
zur Schule erstattet bekommt, muss nichts zahlen. 
Das gilt für Schülerinnen und Schüler mit einem 
Schulweg von mehr als 2 km zur Grundschule 
beziehungsweise von mehr als 3 km für 
Schülerinnen und Schüler der Sekundar- 
stufe 1 bzw. Grundstufe der Berufsschule sowie für 
Schülerinnen und Schüler mit einem besonders 
gefährlichen Schulweg. Eine Änderung des Schul- 
gesetzes, in dem die entsprechenden Erstattungs- 
regelungen festgelegt sind (§ 161 Abs. 2 HSchG), 
ist nicht vorgesehen. Auch ein Schülerticket Hessen, 
für das die Kosten vom Schulwegekostenträger 
übernommen werden, ist in ganz Hessen gültig. 
 

Ist die Nutzung der 1. Klasse gegen 
Aufpreis möglich? 

Nein. 

Ist das Ticket übertragbar? 

Nein. Das Ticket ist personengebunden und nicht 
übertragbar. 

https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf
https://www.schuelerticket.hessen.de/wp-content/uploads/2018/08/Ganzhessenkarte_Web_2018.pdf

